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Eine dritte leitende Publikation hat 2010 
die Erkenntnisse aus den schulbezoge-
nen Evaluationen praxisnah aufbereitet: 
«Früherkennung und Frühintervention 
in Schulen. Lessons learned» (Fabian & 
Müller 2010). Der nächste und vielleicht 
entscheidende Meilenstein war die, vom 
Fachverband Sucht und RADIX 2011 an 
einer Konferenz partizipativ entwickelte, 
«Oltner Charta – Früherkennung und 
Frühintervention bei gefährdeten Kin-
dern und Jugendlichen» (Kläusler-Senn 
et al. 2011). Die Charta wurde 2016 von 
einer breiten Trägerschaft unter dem 
Titel «Charta Früherkennung und Früh-
intervention» (Avenir Social et al. 2016) 
erweitert.

F&F ist in den aktuellen Nationalen 
Strategien zur Prävention nicht über-
tragbarer Krankheiten (NCD) (BAG et al. 
2016) und Sucht2 (BAG 2015) als Auftrag 
des Bundesrats festgehalten, mit dem 
Ziel F&F zu stärken und auf alle Lebens-
bereiche und Lebensphasen auszurich-
ten. Der auf den Strategien basierende 
Bericht «Situationsanalyse Früherken-
nung und Frühintervention innerhalb 
NCD/Sucht» (La Mantia et al. 2018) zeigt 
schliesslich auf, dass sich der Ansatz 
weit entwickelt hat: von der Zielgruppe 
Kinder und Jugendliche hin zu Bevölke-
rungsgruppen in allen Lebensphasen,3 
von der Substanz Cannabis hin zu di-
versen illegalen und legalen Substanzen, 

Medikamenten, psychischer Gesundheit, 
Glücksspiel, soziale Medien etc.

Diese Entwicklung muss sowohl be-
grüsst als auch kritisch hinterfragt wer-
den. Begrüsst, da die enge Fokussierung 
auf eine Substanz, eine problematische 
Verhaltensweise oder ein Thema in den 
Lebenswelten Schulen, Gemeinden oder 
Betrieben wenig Sinn macht. Denn einer-
seits kann ein beobachtbares Phänomen, 
wie z. B. der Konsum von Cannabis oder 
die Ausübung von Gewalt, auf verschie-
dene Ursachen zurückgeführt werden. 
Auf der anderen Seite können ähnliche 
Belastungen und problematische Situ-
ationen ganz unterschiedliche Folgen 
haben. Wenn man F&F ernst nehmen 
will, muss primär an den Ursachen und 
den Kontexten gearbeitet werden, das 
sichtbare Problem, resp. dessen Symp-
tome, sind weniger entscheidend (Fa-
bian 2019). Hinterfragt muss diese Ent-
wicklung werden, da ein sorgsam, für die 
Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen, 
entwickelter Ansatz nicht ohne weiteres 
auf weitere Altersgruppen und Settings 
übertragen werden kann. Sowohl Fakto-
ren auf persönlicher als auch auf kontex-
tueller Ebene sind je nach Lebensphase 
sehr unterschiedlich. Eine in diesem 
Kontext relevante Frage, die sich seit 
spätestens 2010 stellt, ist die nach dem 
Verhältnis zwischen Hilfe und (staatlicher) 
Kontrolle (Fabian & Müller 2010: 20).

Im Kern von Früherkennung und Frühintervention (F&F) stehen sowohl die 
Entwicklung von geeigneten Strukturen und Prozessen für F&F in spezifi-
schen Settings als auch die Unterstützung und Förderung von gefährdeten 
Menschen. Fragen zu Machtverhältnissen und deren Auswirkungen auf Kinder 
und Jugendliche werden im Rahmen von F&F jedoch kaum diskutiert, reflek-
tiert oder geregelt. Hier bestehen sowohl bei fundierten Wirkungsforschungen 
als auch bei theoretischen Grundlagen Lücken. Die Lücken gilt es zu schlies-
sen, um F&F zukunftsorientiert weiterentwickeln zu können.
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Ursprung und Entwicklung von F&F 
in der Schweiz
Früherkennung und Frühintervention 
(F&F) als innovativer Präventionsansatz 
erfuhr in der Schweiz spätestens 2004 
eine starke, vom Bundesamt für Gesund-
heit (BAG), geförderte Verbreitung auf 
nationaler Ebene; zunächst im Kontext 
von Cannabis, später auch von anderen 
Substanzen und verschiedenen Problem-
verhalten, wie Gewalt oder Littering. 
Sowohl die Präventionsfachwelt als auch 
Akteure in verschiedenen Handlungsfel-
dern, allen voran die Schulen und Gemein-
den, lernten diesen Ansatz kennen. Die 
im Jahr 2004 veröffentlichte Broschüre 
«Schule und Cannabis» (BAG & SFA 
2004) wollte Schulen sensibilisieren, 
im Feld der selektiven und indizierten 
Prävention tätig zu werden und sich all-
gemein mit cannabisbezogenem Risikover-
halten Jugendlicher auseinanderzusetzen. 
Ein zweiter wichtiger Meilenstein für die 
Schweiz war die Publikation «Jugend-
liche richtig anpacken – Früherkennung 
und Frühintervention bei gefährdeten 
Jugendlichen» (BAG & Fachverband 
Sucht 2008). Verschiedene Programme 
und Projekte in Schulen und später 
in Gemeinden wurden umgesetzt und 
evaluiert.1 Der Fokus der Evaluationen 
lag auf den Strukturen und Prozessen der 
Umsetzungen und nur marginal auf den 
subjektiven Wirkungseinschätzungen. 
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Um diese Frage für die Altersgruppe 
der Kinder und Jugendlichen beantworten 
zu können, werden nachfolgend grund-
legende Aspekte von F&F dargelegt, ge-
setzliche Grundlagen diskutiert und das 
Thema des eingreifenden Staates resp. 
der soft power aufgenommen.

Was ist F&F?
Der Präventionsansatz der «Früherken-
nung und Frühintervention hat zum 
Ziel, ungünstige Entwicklungen und 
Rahmenbedingungen sowie problema-
tische Verhaltensweisen von Personen 
aller Altersstufen frühzeitig wahrzu-
nehmen, passende Hilfestellungen zu 
finden und die betroffenen Menschen in 
ihrer gesunden Entwicklung und gesell-
schaftlichen Integration zu unterstützen» 
(Avenir Social et al. 2016: 1). Dabei sollen 
sowohl Selbst- als auch Fremdgefähr-
dungen frühzeitig erkannt und allfällige 
problematische Entwicklungen sollen 
möglichst verhindert oder minimiert 
werden. Die Frühintervention «…verfolgt 
das Ziel, als gefährdet erkannte Personen 
und deren Umfeld eine geeignete Unter-
stützung anzubieten (Begleitung, Bera-
tung oder Behandlung). 

F&F ist Teil der selektiven (und 
allenfalls indizierten) Prävention. Bei 
einer Neueinführung von F&F in einem 
Setting liegt der Fokus zunächst aller-
dings auf der Entwicklung entsprechender 
Strukturen und Prozesse (Fabian 2019). 
Das bedeutet, dass damit die beiden 
Teilschritte von F&F, nämlich die Früh-
erkennung und die darauf aufbauende 
Frühintervention in einem Setting, wie 
z. B. einer Schule, einer Gemeinde, in 
einem Krankenhaus oder auch bei Haus-
ärztInnen überhaupt möglich werden, 
die entsprechenden Strukturen, Rollen 
und Aufgaben der involvierten Perso-
nen sowie die Abläufe vorab entwickelt 
und definiert werden müssen (vgl. auch 
Bayer-Oglesby et al. 2015). Teilweise 
müssen auch Kompetenzen, wie bei-
spielsweise Wissen zu Suchtformen und 
Symptomen oder Kommunikationskom-
petenzen aus- oder aufgebaut werden. 
Und, was oft vergessen geht, es müssen 
für diese Entwicklungsaufgaben einer-
seits und dann andererseits für die 
eigentliche F&F-Arbeit Zeitressourcen 
zur Verfügung gestellt werden. 

Die Intervention im konkreten Fall, 
z. B. bei einem oder einer gefährdeten 
Jugendlichen oder auch einer gefährde-
ten Gruppe, ist dann sowohl strukturori-
entierte als auch personenorientierte Prä-
vention, indem das Ziel der Intervention 
«sowohl die Förderung und Aktivierung 
der umfeldbezogenen und individuums-
bezogenen Ressourcen als auch das Re-
duzieren von Risiken» ist (Avenir Social 
et al. 2016: 1). Um umfeldbezogene (oder 
auch soziale) Ressourcen aktivieren oder 
allenfalls aufbauen zu können, ist die Ar-
beit mit dem sozialen Umfeld, beispiels-
weise einer Schule als Organisation oder 
einer Familie, notwendig. Das bedeutet 
dann oft, dass diese entsprechend unter-
stützt oder weiterentwickelt werden.

Für die Interventionen sind in der 
Regel mehrstufige Handlungsleitfäden 
oder Stufenpläne wegweisend. In diesen 
sind idealerweise die eben genannten 
Strukturen, Rollen und Aufgaben sowie 
Abläufe und allenfalls auch Instrumente 
bzw. Arbeitsmaterialien festgehalten. 
Zusätzlich enthalten sie konkrete, abge-
stufte Interventionen. Stufenpläne kön-
nen beispielsweise sechs Stufen haben 
(vgl. z. B. Neuenschwander & Wilhelm 
2015: 4): 
–	 Stufe 1: beobachten, erkennen, doku-

mentieren, rückmelden
–	 Stufe 2: ziel- und ressourcenorien-

tierte Gespräche mit den Jugendli-
chen führen

–	 Stufe 3: Gespräche mit den Eltern 
oder Erziehungsberechtigten führen 

–	 Stufe 4: Beizug schulinterner Hilfen 
(z. B. Schulsozialarbeit)

–	 Stufe 5: Beizug schulexterner Hilfen 
(z. B. Psychologische Dienste)

–	 Stufe 6: schulrechtliche- und sonder-
schulrechtliche Massnahmen, Gefähr-
dungsmeldung

Grundlagen für F&F
Auf welchen (gesetzlichen) Grundlagen 
basiert F&F? Zunächst sind die schon 
genannten, aktuell gültigen Strategien 
NCD und Sucht aufzuführen. Im Weite-
ren gibt es sowohl im Betäubungsmittel-
gesetz (BetmG) als auch im Zivilgesetz-
buch (ZGB) für F&F relevante Artikel. 
Zusätzlich sind Haltungspapiere oder 
Leitlinien auf verschiedenen Ebenen, wie 
z. B. die oben erwähnte Charta F&F oder 

auch lokale Haltungspapiere, wie bei-
spielsweise in einer Schule, vorhanden. 
Folgend werden einige relevante Aspekte 
aufgegriffen.

BetmG Meldebefugnis Artikel 3c
Das aktuelle BetmG ist 2011 in Kraft 
getreten. Artikel 3c4 regelt die Melde-
befugnis. Im Wesentlichen geht es 
darum, bei Substanzkonsum – gemeint 
sind ausschliesslich illegale Substanzen 
– frühzeitig hinzuschauen und unter-
stützend zu handeln. Die Betonung in 
Artikel 3c liegt auf Betreuung, Schutz 
der unter 18-Jährigen (keine Information 
an gesetzliche Vertreter, wenn wichtige 
Gründe vorliegen), das Amts- und Be-
rufsgeheimnis der Behandlungs- und 
Sozialhilfestellen sowie die Möglichkeit, 
bei einem Verstoss gegen Artikel 19a 
BetmG (Bestrafung bei Konsum) von 
einer Anzeige abzusehen, ist positiv zu 
beurteilen. Grund ist, dass Artikel 3c 
den Menschen und seine positive Ent-
wicklung in den Vordergrund stellt. Die 
Regelung eröffnet die Option, dass sich 
die Betroffenen mit den Problemen, 
Belastungen sowie dem Konsum ausei-
nandersetzen und sie eine für sich gute 
Lösung entwickeln können. Strafe steht 
im Hintergrund. Somit entspricht Artikel 
3c BetmG in wesentlichen Aspekten der 
Idee von F&F. 

Artikel 3c beinhaltet jedoch auch pro-
blematische Punkte. Ein erstes Problem 
ist die Betonung der Zielgruppe Kinder 
und Jugendliche: «Amtsstellen und Fach-
leute im Erziehungs-, Sozial-, Gesund-
heits-, Justiz- und Polizeiwesen können 
den zuständigen Behandlungs- oder 
Sozialhilfestellen Fälle von vorliegenden 
oder drohenden suchtbedingten Störungen, 
namentlich bei Kindern und Jugendlichen, 
melden …».5 Artikel 3c wurde mit der 
Totalrevision des BetmG (2008) neu ein-
geführt und bedeutete somit u. a. eine 
Einschränkung der bisherigen Bestim-
mung in aArtikel 15 BetmG6 (seit 1975) 
hinsichtlich der Zielgruppen, indem die 
Betonung neu aufgesetzt wurde. Das 
widerspricht, wie oben schon erwähnt, 
der aktuellen Entwicklung in der Praxis, 
aber auch den Leitvorgaben vom Bund 
(BAG 2019). Diese einseitige Betonung 
auf Kinder und Jugendliche kann für die 
Betroffenen stigmatisierend sein, denn 
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nur sie werden benannt. Sie rücken in 
den Fokus, während andere Zielgruppen 
ungenannt bleiben und somit unsicht-
barer werden. 

Ein zweiter problematischer Punkt 
in Artikel 3c ist der verwendete Begriff 
«suchtbedingte Störungen». Problema-
tisch ist der Begriff insofern, da suchtbe-
dingte Störungen eine der letzten Stufen 
einer Suchtentwicklung sind. Nicht alle 
Menschen, die Substanzen konsumie-
ren, haben ein Suchtproblem und nicht 
alle haben Folgestörungen aufgrund des 
Konsums. Eine Suchtentwicklung durch-
läuft verschiedene Stufen: Probier- und 
Experimentierkonsum, Gewohnheits- 
und Freizeitkonsum, missbräuchlicher 
Konsum sowie abhängiger Konsum (BAG 
2015; Sting & Blum 2003: 35). Diesem 
Umstand wird mit der Formulierung 
nicht Rechnung getragen. Zudem kann 
bei einer Folgestörung kaum noch von 
einer frühen Suchtprävention gespro-
chen werden, was an sich die Intention 
von Artikel 3c BetmG wäre.

Der Begriff Früherfassung im BetmG
Im aktuellen BetmG steht der bereits vor 
dem Inkrafttreten des Gesetzes veraltete 
Begriff «Früherfassung» für das Konzept 
von F&F. Der Begriff suggeriert «Regist-
rierung» oder «Fichierung». Wenn aber 
jemand nur erfasst wird, ohne dass ein 
Angebot zur Unterstützung und zur Be-
wältigung der Problematik erfolgt, ist 
dies wenig zielführend. Die Kontrolle 
steht hier im Vordergrund und führt im 
schlimmsten Fall wiederum zu Stigma-
tisierung. Bereits 2008 wiesen das BAG 
und der Fachverband Sucht auf den ver-
alteten Begriff hin: «Wer sich vor einem 
Jahrzehnt mit Früherkennung und Früh-
intervention oder <Früherfassung>, wie 
es damals hiess, …» (zit. nach BAG & 
Fachverband Sucht 2008: 1).

Gefährdungsmeldung und Meldebe-
fugnis: unklare Auslegung
Artikel 3c BetmG hat Ähnlichkeiten mit 
der Gefährdungsmeldung, die im ZGB 
in Artikel 443A verankert ist. Das Instru-
ment der Gefährdungsmeldung ermög-
licht allen Personen, nicht nur Amtsstel-
len oder Fachpersonen, bei Verdacht auf 
Gefährdung (resp. «Hilfsbedürftigkeit») 

den Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörden (KESB) eine Meldung einzu-
reichen.7

Fraglich ist, ob aus organisatori-
scher und aus präventiver Sicht eine je 
separate Regulierung und somit andere 
Prozesse und andere Kooperationsstruk-
turen für illegale Substanzen, für Alko-
hol sowie für andere Gefährdungen und 
Hilfsbedürftigkeit zielführend sind. Zu 
prüfen wäre, ob nicht umfassende und 
die Komplexität von Gefährdungen und 
Hilfsbedürftigkeit abbildende Strukturen 
und Prozesse anstelle von Parallelstruk-
turen zielführender wären. 

Die Situation und Praxis rund um 
die Meldebefugnis, die Gefährdungsmel-
dung sowie dem Ansatz F&F sind nicht 
klar und müssten geklärt werden. In 
den Schulen und Gemeinden, aber auch 
in Betrieben, werden jeweils Personen 
bestimmt, die die Aufgabe der Früh-
erkennung oder auch der Gefährdungs-
meldung übernehmen. Das ist sinnvoll, 
da diese Personen die SchülerInnen, die 
Bevölkerung oder die Mitarbeitenden gut 
kennen und Gefährdungen resp. Hilfebe-
darf erkennen können. Jedoch stellt sich 
hierbei die Frage, wie F&F strukturell 
organisiert ist, wie die Rollen- und Auf-
gabenzuschreibungen sind sowie welche 
ethischen (oder pädagogischen) Haltun-
gen die Grundlage für F&F bilden. In der 
Schweiz sind gute Umsetzungsbeispiele 
vorhanden, aber konkrete Standards feh-
len. Die Charta F&F gibt im Rahmen der 
Grundhaltungen wichtige Hinweise, je-
doch keine Standards vor (Avenir Social 
et al. 2016).

Verhältnis zwischen Hilfe 
und Kontrolle
Wie oben dargestellt, bedeutet F&F ein 
«Eingreifen» von aussen: Drittpersonen 
und Organisationen erkennen Belastun-
gen und Probleme. Sie handeln entspre-
chend lokal entwickelter Verfahren. Je 
nach der konkreten Umsetzung von F&F 
in einer Schule, einer Gemeinde oder in 
anderen Settings, bewegt sich der Ansatz 
im Spannungsfeld zwischen stärkerem 
Eingreifen (es wird über die Betroffenen 
bestimmt) und einer soft power practice 
(Unterstützung steht im Vordergrund, 
Macht wird zurückhaltender ausgeübt).

Am Beispiel Schule zeigt sich dieses 
Spannungsfeld, da mit der Umsetzung 
von F&F in der Praxis zwei Zielsetzungen 
verfolgt werden können. Das primäre 
Ziel der Frühintervention ist in der Re-
gel die Förderung des Wohlbefindens, der 
Gesundheit und der gesunden Entwicklung 
der SchülerInnen. Ein zweites Ziel ist die 
Kontrolle und Durchsetzung von Regeln, 
z. B. das Verbot von Tabak- oder Alkohol-
konsum mittels Sanktionen. Zwischen 
diesen beiden Zielen besteht per se kein 
Widerspruch, denn kein oder ( je nach 
Alter) ein verantwortungsvoller Umgang 
mit psychotropen Substanzen ist besser, 
als schädigender oder missbräuchlicher 
Konsum. Klare Regeln und ihre Durch-
setzung ermöglichen einen geordneten 
Unterricht, der nicht nur das Wohlbefin-
den der SchülerInnen, sondern auch das 
der Lehrpersonen begünstigt (Fabian & 
Müller 2010: 20). In der Praxis kann zwi-
schen beiden Zielsetzungen aber durch-
aus ein Spannungsverhältnis bestehen, 
wie dies eine Fachstellenmitarbeiterin 
der Suchtprävention exemplarisch be-
schrieben hat: «Die eine Sichtweise ist: 
Ein Lehrer hat vielleicht in der Klasse 
zehn schwierige Schüler und fragt: «Wo 
kann man die hinschicken, dass sie ge-
flickt werden? Die stören den Betrieb.» 
Die andere Sicht ist: «Da hat es in einer 
Klasse zehn Jugendliche, denen geht es 
nicht gut, die brauchen Hilfe und wenn 
die spüren: Ich brauche Hilfe und da 
kann ich hin und mir helfen lassen und 
ich bin motiviert, mir helfen zu lassen – 
das ist eine ganz andere Ausgangslage» 
(Guhl & Fabian 2006: 28).

F&F arbeitet, wie weiter oben schon 
erwähnt, in der Regel mit lokal entwi-
ckelten Stufenplänen. Die Stufenpläne 
können unterschiedlich interpretiert 
werden. In der Regel wollen diese Pläne 
rücksichtsvoll und fördernd mit den ge-
fährdeten Personen umgehen. Die Auto-
rität, im Sinne von einer machthabenden 
Person (z. B. Lehrperson, Schulsozialar-
beiterIn), die das Recht hat, zu beobach-
ten, zu dokumentieren und die Probleme 
anzusprechen, wird sehr sanft ausgeübt. 
Dennoch sind die Jugendlichen «von 
oben» bestimmten Prozessen erstmals 
ausgesetzt: Zunächst wird im Vertrauen 
mit der betroffenen Person das Beob-
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achtete (Problem) angesprochen. Wenn 
das Problem, in erster Linie gemäss der 
beobachtenden Person, bestehen bleibt, 
werden als nächster Schritt die Eltern, 
dann Fachpersonen usw. beigezogen. Ide-
alerweise sollten die weiteren Stufen mit 
der betroffenen Person besprochen wer-
den. Dies ist aber nicht immer klar defi-
niert. Die letzte Stufe kann eine Meldung 
nach ZGB oder BetmG sein. Der Druck 
von Stufe zu Stufe wird immer stärker, 
die Massnahmen werden intensiver und 
die involvierten Personen und Instanzen 
nehmen zu. Die Jugendlichen sind aber 
nicht (immer) partizipativ involviert. Die 
Frage ist, ob für die Jugendlichen oder 
mit den Jugendlichen gehandelt und ent-
schieden wird. Genau hier resultiert das 
Spannungsfeld. Die betroffenen Kinder 
und Jugendlichen sollen nicht durch die 
Maschen fallen. Das ist richtig, wichtig 
und notwendig. Jedoch steht diese soft 
power, dieses «(un)doing authority» (zit. 
nach Pasche et. al. 2018) im Raum. Die 
Selbstbestimmung wird (ein Stück weit) 
aufgehoben, immer im Dienste der Be-
troffenen (vgl. auch Avenir Social et al. 
2016). Die Autorität ist soft, aber nicht 
verhandelbar. Wie die Balance zwischen 
Unterstützung und Fremdbestimmung sein 
soll, wird nicht ausgehandelt. Welche 
Auswirkungen das neben der Reduzie-
rung des zu Beginn festgestellten Prob-
lems (im besten Fall) auf die Kinder- und 
Jugendlichen hat, ist unbekannt.

Herausforderungen für den Ansatz 
F&F
In Zukunft muss die Frage diskutiert 
werden, für wen (für die Betroffenen, für 
das soziale Umfeld, für den «Staat») der 
Nutzen von F&F primär sein soll. Denn 
die angestrebte Verhinderung oder Mi-
nimierung von Selbst- und/oder Fremdge-
fährdung kann sich auch widersprechen. 
Zudem muss explizit das oben skizzierte 
Spannungsfeld diskutiert werden. Unter 
Einbezug der Betroffenen, gerade bei Kin-
der und Jugendlichen, müssen zunächst 
gemeinschaftlich die Rahmenbedingungen 
und Abläufe (Stufenplan) geklärt sein, um 
bei einer Gefährdung gute, individuelle 
Lösungen entwickeln zu können. Wie 
bereits erwähnt, ist die leitende Frage 
dabei folgende: Wie viel ist nötig und was 

ist möglich, um die richtige Balance zwi-
schen Hilfe und Kontrolle herzustellen?

Im Weiteren fehlen wissenschaftliche 
Evaluationen, die den Nutzen und die 
Wirkungen (intendierte und nicht inten-
dierte, positive und negative) von F&F 
aufzeigen sowie Evaluationen, welche 
die Perspektiven der Zielgruppen und 
Betroffenen, namentlich der Kinder und 
Jugendlichen, berücksichtigen. Weiter ist 
u. a. die Frage zu klären, wie die Kinder 
und Jugendlichen die verschiedenen For-
men von Power erleben.8 Diese Mängel 
an Evidenz müssen dringend behoben 
werden. Diese Grundlagen sind zentral, 
um Fragen der Macht, der Autonomie 
sowie der Verhältnismässigkeit des An-
satzes vertieft reflektieren sowie einer-
seits evidenzgenerierend und andererseits 
auch evidenzbasiert weiterentwickeln zu 
können.

Der Ansatz der F&F sollte theoretisch 
verankert werden, um Entwicklungen 
und Diskussionen sowie Evaluationen 
fundiert durchführen zu können. Hier 
bietet sich die aktuell weiterentwickelte 
und auf dem biopsychosozialen Modell 
der Gesundheit und Krankheit basierende 
Theorie der Integration und Lebensfüh-
rung an. Diese Theorie macht den Ver-
such, die Gesundheit des Individuums 
als Ergebnis einer (gelingenden), zwar 
individuellen Integrationsfähigkeit in 
Subsysteme der Gesellschaft sowie die 
da ermöglichte eigene Lebensführung zu 
verstehen, dies aber vor allem auch als 
Funktion der sozialen Dimensionen der 
Gesundheit zu modellieren, sowie der 
dynamischen resp. zirkulären Kausalität 
zwischen diesen Ebenen. Ein proble-
matisches Verhalten wird damit nicht 
primär als Problem der Person gesehen, 
sondern als gesellschaftliche Ausfor-
mung (Sommerfeld 2019) und Heraus-
forderung. Diese praxisnahe theoretische 
Rahmung passt ausgezeichnet zum hier 
beschriebenen Ansatz der F&F (vgl. auch 
Solèr & Süsstrunk 2019). Und schliess-
lich sind bei all diesen Überlegungen 
die schweizerischen sprachregionalen 
und kulturellen sowie, im internationa-
len Vergleich, auch länderspezifischen 
Eigenheiten zu berücksichtigen.
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Endnoten
1	 Vgl. dazu v. a. Fabian et al. 2006; Fabian et al. 

2007; Müller et al. 2008; Steiner et al. 2009; 
Furrer et al. 2010; Oetterli & Wight 2014.

2	 Früher war dies im MaPaDro definiert: vgl. 
BAG 2012.

3	 Vgl. zum Beispiel die Beiträge im SuchtMa-
gazin 6/2019 zum Thema F&F im Alter.

4	 Artikel 3c im BetmG: https://tinyurl.com/yag-
6bmkb, Zugriff 08.07.2020.

5	 Kursivsetzungen durch den Autor.
6	 Vgl. BetmG vom 3. Oktober 1951 (Stand 

am 26. Oktober 2004): https://tinyurl.com/
yd433ej8, Zugriff 08.08.2020.

7	 Vgl. Artikel 443A ZGB: https://tinyurl.com/
ybkyhd7q, Zugriff 04.06.2020.

8	 Hier sei auch auf die UN Kinderrechtskon-
vention verwiesen, die explizit das Recht auf 
Anhörung und Partizipation bei Angelegen-
heit, die die Kinder betreffen, fordert. Die 
Konvention wurde von der Schweiz 1997 ra-
tifiziert: https://tinyurl.com/ybgtr4kl, Zugriff 
04.06.2020.




